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Anhang «Abnahmebestimmungen»
vom [DATUM]
[bookmark: Vertragsbetreff]zum [Rahmenvertrag oder Bestellung betreffend …]
[bookmark: _Toc418575861]Grundsätze
Für die Abnahme gelten die Ziffern 10.1 und 28 AGB DVS. Werkvertragliche Leistungen werden durch die Parteien gemeinsam geprüft. Hardware und Standardsoftware werden ebenfalls nach den vorliegenden Abnahmeregeln genehmigt. Darüber hinaus sind die nachfolgenden Ziffern zu beachten.
Abnahmebestimmungen
Ein Mangel gilt insbesondere als erheblich, wenn die Nutzung der abzunehmenden Leistungen eine wesentliche Beeinträchtigung erfährt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn:
die Basisfunktionalität nicht erfüllt ist;
die durch die Anwendung gelieferten Ergebnisse falsch sind;
der Betrieb nur mit wesentlichen Einschränkungen möglich ist;
kein Workaround (Umgehungslösung) vorhanden ist.
Die Abnahme erfolgt unter Federführung des KAIO. Die Leistungserbringerin wirkt im erforderlichen Mass mit. 
Zum Zwecke der Abnahmetests stellt die Leistungserbringerin die erforderlichen Zugangs- und Zutrittsberechtigungen für die Mitarbeitenden des KAIO aus.
Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten und Aufwendungen für die Abnahme der Leistungen.
Die Leistungserbringerin stellt dem KAIO die vollständigen und aktuellen Dokumentationen für die zu prüfenden Leistungen 21 Kalendertage vor der gemeinsamen Prüfung zur Verfügung.

[bookmark: _Ref448836972][bookmark: _Toc449451210]Abnahmetermin und Zeitplan
Die Abnahmetermine werden in den Bestellungen festgelegt.
[Zeitplan]
[bookmark: _Toc449451212][bookmark: _Toc449451211]Abnahmekriterien und Abnahmeverfahren
[Funktionen, Verfügbarkeit, Leistungsmerkmale]
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